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Beschlüsse: 
 

30.08.2021 Stadtvertretung 

019/StV/2021 
19. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt, dass für die Betreibung des Frauenhauses für die Jahre 2021 
und 2022 ein Zuschuss in Höhe von 104.200,00 € an den Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwerin-Parchim e.V. gezahlt wird. 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Fördervereinbarung und den 
Zuwendungsbescheid für das Jahr 2021 zu erstellen. 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Fördervereinbarung und den 
Zuwendungsbescheid für das Jahr 2022 Anfang des Jahres 2022 zu erstellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei sechs Stimmenthaltungen beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00122/2021 

  

 

Zuwendung der Landeshauptstadt Schwerin an den Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Schwerin-Parchim e.V für die Betreibung des Frauenhauses (Frauen in Not) 
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